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Vorwort

Ein qualitativ hochwertiges Vermessungswesen ist unabdingbare Voraus-
setzung für eine moderne Wirtschaftsnation. Infrastrukturprojekte, Raum-
ordnungsverfahren, Bebauungspläne, Hochwasserschutz, Koordination von 
Rettungseinsätzen, effiziente Landwirtschaft, Eindämmung des Flächenver-
brauchs oder der Bau eines Eigenheims sind nur einige wenige Schlagworte, 
die in untrennbarem Zusammenhang mit validen Geodaten stehen, die von der 
amtlichen Vermessungsverwaltung zur Verfügung gestellt werden.
Die amtliche Vermessung gewährleistet durch die Sicherung des Grund-
eigentums zudem die Rechtssicherheit im Rechtsverkehr und dient damit 
einem überragend wichtigen Gemeinschaftsgut. 
Mit dieser hohen Bedeutung des Vermessungswesens sind jedoch auch 
zahlreiche rechtliche Fragestellungen sowohl öffentlich-rechtlicher als 
auch zivilrechtlicher Natur verbunden. Die auf Länder- und Bundesebene 
umfangreich ergangene und oftmals weitgehend unbekannte Rechtspre-
chung vor dem Hintergrund der in den einzelnen Bundesländern unter-
schiedlichen rechtlichen Grundlagen zu diesen Themengebieten wird in 
diesem Buch systematisch erfasst und allgemeinverständlich dargestellt. 
Schwerpunkte werden hierbei insbesondere im Bereich Grenzstreitigkeiten 
und im Berufsrecht der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure ge-
setzt. Nach dem großen Erfolg der ersten Auflage ist die umfangreich ergan-
gene Rechtsprechung der vergangenen Jahre in diese Auflage eingearbeitet 
und bringt das Werk auf den neuesten Stand. Zudem wird das immer wich-
tiger werdende Spannungsverhältnis zwischen Datenschutzrecht auf der 
einen und Informationsfreiheitsansprüchen auf der anderen Seite, in dem 
sich auch das amtliche Vermessungswesen bewegt, erläutert. Ferner wer-
den neu auch die Beziehungen des amtlichen Vermessungswesens und der 
Kartographie zum Urheberrecht aufgezeigt. 
Dieses Buch wendet sich jedoch nicht nur an Vermessungsfachleute im amt-
lichen Vermessungswesen und an Öffentlich bestellte Vermessungsinge-
nieure, sondern soll darüber hinaus ein wichtiges Hilfsmittel für Rechtsan-
wälte und Richter in der Verwaltungs- und Zivilgerichtsbarkeit, die sich mit 
Grenzstreitigkeiten oder sonstigen Streitigkeiten aus dem breiten Spektrum 
des Vermessungswesens zu befassen haben sowie für Notare und nichtamt-
liche Vermessungsbüros sein. Zugleich soll es auch eine Orientierungshilfe 
für interessierte Bürger bieten, die sich mit den vielfältigen mit dem Grund-
eigentum und Grundstücksverkehr verknüpften Fragen befassen.
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 Vorwort

Mein Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich des amtli-
chen Vermessungswesens und speziell den Kolleginnen und Kollegen des 
Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 
mit seinem Präsidenten Robert Jakob für die langjährige konstruktive Zusam-
menarbeit. Besonderen Dank möchte ich zudem den Kolleginnen und Kolle-
gen im Justiziariat des Landesamtes für Geoinformation und Landentwick-
lung Baden-Württemberg für die gleichermaßen produktive wie kollegiale 
Zusammenarbeit aussprechen. Was die wissenschaftliche Unterstützung des 
amtlichen Vermessungswesens angeht, geht mein verbindlicher Dank an 
Herrn Professor Dr.-Ing. Karl-Heinz Thiemann von der Universität der Bun-
deswehr München. 
Dieses Buch befindet sich auf dem Stand vom 30.04.2022.

Stuttgart, Juli 2022 Markus Kriesten
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A.   Allgemeines

I.   Vermessungsrecht als Länderaufgabe

Die Gesetzgebungsbefugnis im Bereich des amtlichen Vermessungswesens 
liegt bei den Bundesländern. Dies ergibt sich aus der allgemeinen grundge-
setzlichen Aufgabenzuweisung der Artikel 70 ff. Grundgesetz. Das amtliche 
Vermessungswesen ist nach ganz herrschender Meinung unter keinen der in 
Artikel 73 und 74 aufgeführten Regelungsbereiche zu subsumieren.1 Es greift 
daher die in Artikel 70 Grundgesetz normierte Aufgabenzuweisung an die 
Bundesländer. Dies schließt es allerdings nicht aus, dass einzelne Vermes-
sungsaufgaben, bspw. soweit sie im Zusammenhang mit der Landesverteidi-
gung stehen,2 kraft Sachzusammenhangs vom Bund wahrgenommen werden.3

Um im amtlichen Vermessungswesen eine bundesweit weitgehende Har-
monisierung und Einheitlichkeit zu gewährleisten, haben die Bundesländer 
mit der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der 
Bundesrepublik Deutschland (AdV) eine institutionalisierte Zusammen-
arbeit geschaffen, der die Koordination des amtlichen Vermessungswesens 
obliegt.4

II.   Grundlagen

1.   Aufgabenkatalog des amtlichen Vermessungswesens/ 
Rechtsgrundlagen

Die Leistungen des amtlichen Vermessungswesens sind zu unterscheiden 
von denjenigen Vermessungsdienstleistungen, die dem rein privatrechtli-
chen, d. h. nicht hoheitlichen Bereich, zuzuordnen sind. Die Aufgaben des 
amtlichen Vermessungswesens werden in den jeweils einschlägigen landes-
rechtlichen Normen beschrieben. Sie kennzeichnen sich dadurch, dass an 

1 Näher hierzu Strobel, Vermessungsrecht für Baden-Württemberg, Vorbemerkung 1, RN 1.
2 Vgl. Artikel 87a, b Grundgesetz.
3 Vgl. Strobel, Vermessungsrecht für Baden-Württemberg, Vorbemerkung 1, RN 3.
4 Ferner wirken die Bundesministerien des Innern, der Verteidigung sowie für Verkehr- und 

digitale Infrastruktur in der AdV mit. Als Gäste gehören ihr die Deutsche Geodätische 
Kommission (DGK) als Vertretung der geodätischen Lehre und Forschung sowie die 
Arbeitsgemeinschaft Nachhaltige Landentwicklung (ArgeLandentwicklung) als Bund- 
Länder-Vertretung für die ländliche Neuordnung an.
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ihrer Erfüllung ein gesteigertes öffentliches Interesse besteht. Maßgeblich ist 
in Baden-Württemberg das Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg, in 
Bayern das bayerische Vermessungs- und Katastergesetz sowie das Abmar-
kungsgesetz, in Nordrhein-Westfalen das Vermessungs- und Katastergesetz 
oder in Niedersachsen das Niedersächsische Gesetz über das amtliche Ver-
messungswesen. Trotz gewisser Unterschiede sind in den genannten ver-
messungsrechtlichen Normen wesentliche Übereinstimmungen zu finden.

Gemäß § 1 Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg gehören die Lan-
desvermessung, die Führung des Liegenschaftskatasters, die Durchführung 
von Liegenschaftsvermessungen einschließlich Abmarkung der Flurstücks-
grenzen, der Nachweis der Landesgrenze und das Vorhalten, Bereitstellen 
und Übermitteln von Geobasisinformationen zum Aufgabenkatalog des 
amtlichen Vermessungswesens in Baden-Württemberg.5

2.   Begriffsbestimmungen

2.1.   Legaldefinitionen

Die in § 1 Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg genannten Begriff-
lichkeiten werden in dessen weiteren Bestimmungen genauer beschrieben.

2.2.   Liegenschaftsvermessungen

Für die Rechtspraxis von besonderer Bedeutung ist die Durchführung von 
Liegenschaftsvermessungen. Liegenschaftsvermessungen sind gemäß § 5 
Abs. 1 Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg Katastervermessungen 
und Grenzfeststellungen.

Katastervermessungen werden in § 5 Abs. 2 Vermessungsgesetz für Baden- 
Württemberg legal definiert. Dabei handelt es sich um Vermessungen zur 
Fortführung des Liegenschaftskatasters. Gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 Vermes-
sungsgesetz für Baden-Württemberg gehören dazu insbesondere die Festle-
gung neuer Flurstücksgrenzen und die Aufnahme neuer und veränderter 
Gebäude in das Liegenschaftskataster.

5 Vergleichbare Regelungen existieren auch in den anderen Bundesländern. In Bayern sind 
vergleichbare Regelungen etwa in Artikel 1 ff. VermKatG (bzgl. Landesvermessung), in Arti-
kel 5  ff. VermKatG (bzgl. Liegenschaftskataster und Katastervermessungen) sowie im Ab-
markungsgesetz (bzgl. Abmarkung), in Nordrhein-Westfalen in § 1 VermKatG (Aufgabenbe-
schreibung), in §§ 8  ff. VermKatG (bzgl. Landesvermessung), in § 11  ff. VermKatG (bzgl. 
Liegenschaftskataster) und §§ 19  ff. VermKatG (bzgl. Feststellung und Abmarkung von 
Grundstücksgrenzen) vorhanden.
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2.3.   Abgrenzung zwischen Grundstück und Flurstück

Der Begriff Flurstück ist ein zentraler Begriff im Bereich des amtlichen Ver-
messungswesens. Ebenso wie unter dem Begriff Grundstück wird auch 
unter dem Begriff Flurstück ein räumlich fest abgegrenzter Teil der Erdober-
fläche verstanden.6

Der Unterschied zwischen Flurstück und Grundstück besteht darin, dass 
das Flurstück die buchungstechnische Einheit des Liegenschaftskatasters 
ist, während es sich bei dem Begriff Grundstück um die buchungstechni-
sche Einheit des Grundbuchs handelt. Die vermessungsrechtlichen Normen 
der Länder stellen auf den Begriff Flurstück bzw. Liegenschaftskataster ab, 
während nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der 
Grundbuchordnung die Begriffe Grundstück bzw. Grundbuch maßgebend 
sind. Insbesondere wird der Vertragsgegenstand bei Veräußerungen von 
Grund und Boden durch die grundbuchrechtliche Buchungseinheit Grund-
stück und nicht durch die katasterrechtliche Buchungseinheit Flurstück be-
stimmt.

2.4.   Rechtlicher Bezug zwischen Grundstück und Flurstück

Der rechtliche Bezug zwischen Grundstück und Flurstück bzw. zwischen 
Grundbuch und Liegenschaftskataster wird insbesondere über § 2 Abs. 2 
Grundbuchordnung hergestellt. Danach werden die Grundstücke im Grund-
buch nach den in den Ländern eingerichteten Verzeichnissen benannt (Lie-
genschaftskataster).

Dies erfolgt dadurch, dass im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs unter 
Spalte 3 b die Flurstücksbezeichnung nach dem Liegenschaftskataster auf-
geführt ist.7 Zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster soll eine best-
mögliche Übereinstimmung bestehen. Aus diesem Grunde teilen die katas-
terführenden Stellen Fortführungen des Liegenschaftskatasters dem Grund-
buchamt mit.8 Eine Übernahme der katasterrechtlichen Fortführung im 
Grundbuch erfolgt gemäß § 13 Grundbuchordnung grundsätzlich auf Antrag 
des am Grundstück Berechtigten. Im Hinblick auf die Übereinstimmung 
zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sind gemäß § 5 Abs. 4 Ver-

6 Vgl. etwa Artikel 5 Abs. 3 S. 2 Bayerisches VermKatG; § 11 Abs. 2 VermKatG NRW; § 2 Nr. 2 
Niedersächsisches Vermessungsgesetz; OLG München, Beschluss vom 24.07.2009, 34 Wx 
27/09; KG Berlin, Urteil vom 23.11.2021, 9 U 1093/20.

7 Der Aufbau des Bestandsverzeichnisses des Grundbuchs ergibt sich aus § 6 der Verord-
nung zur Durchführung der Grundbuchordnung (Grundbuchverfügung-GBV).

8 Vgl. für Baden-Württemberg: Ziffer 43 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für die Führung des Liegenschaftskatasters (im 
Folgenden LK-Vorschrift – VwVLK).
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messungsgesetz für Baden-Württemberg Katastervermessungen aufzuheben, 
wenn die beabsichtigte Rechtsänderung nicht innerhalb einer von der Ver-
messungsbehörde festgesetzten angemessenen Frist im Grundbuch eingetra-
gen worden ist.9 Dementsprechend ist auch das Liegenschaftskataster auf 
seinen vorherigen Stand zu setzen, wenn das Grundbuchamt den Vollzug 
eines Fortführungsnachweises/Veränderungsnachweises rechtskräftig ab-
lehnt.10 In Ausnahmefällen kann eine Divergenz zwischen den grundbuch-
rechtlichen Angaben und den Angaben des Liegenschaftskatasters bestehen. 
Dies gilt vor allem dann, wenn eine Fortführung des Liegenschaftskatasters 
mangels Mitwirkung des materiell Berechtigten (vgl. §§ 13, 19 Grundbuch-
ordnung) grundbuchrechtlich nicht umgesetzt werden kann, für den Zeit-
raum, in dem die Katastervermessung noch nicht aufgehoben worden ist.

Ein Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinne besteht in der Regel aus 
dem in Spalte 3 b des Bestandsverzeichnisses des Grundbuchs bezeichne-
ten und im Liegenschaftskataster erfassten Flurstück. Es ist aber auch zu-
lässig und nicht ungewöhnlich, dass ein Grundstück im grundbuchrechtli-
chen Sinne aus mehreren Flurstücken besteht,11 auch wenn anzustreben ist, 
dass ein Grundstück nur aus einem Flurstück besteht.12

Die Veräußerung des Grundstücks erfasst in diesen Fällen dementspre-
chend auch sämtliche dazugehörigen Flurstücke.13

Umgekehrt ist es aber unzulässig, dass ein Flurstück im katasterrechtli-
chen Sinne aus mehreren Grundstücken im grundbuchrechtlichen Sinne 
besteht.14

Dementsprechend kann das Grundstück im Rechtssinne als aus einem 
oder mehreren Flurstücken bestehende Fläche definiert werden, die im 
Grundbuch eine besondere Stelle hat und damit in selbstständiger Weise 
gebucht ist.15

9 Vergleichbare Regelungen existieren auch in anderen Bundesländern, vgl. etwa Artikel 8 
Abs. 5 des Bayerischen VermKatG.

10 Vgl. OLG Rostock, Beschluss vom 23.01.2019, 3 W 163/15.
11 Vgl. OLG München, Beschlüsse vom 09.03.2015, 34 Wx 39/14 und vom 24.07.2009, 34 Wx 

27/09; VG Düsseldorf, Urteile vom 30.04.2009, 4 K 8518/08 und vom 16.01.2006, 4 K 3308/05.
12 Vgl. Strobel, Vermessungsrecht für Baden-Württemberg, § 5a RN 23.
13 Vgl. BGH, Urteil vom 12.10.2012, V ZR 187/11.
14 Vgl. OLG München, Beschluss vom 24.07.2009, 34 Wx 27/09; VG Düsseldorf, Urteile vom 

30.04.2009, 4 K 8518/08 und vom 16.01.2006, 4 K 3308/05; Strobel, Vermessungsrecht für 
Baden-Württemberg, § 5a RN 23.

15 Vgl. Strobel, Vermessungsrecht für Baden-Württemberg, § 5a RN 21.
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2.5.   Grundstück als Grundlage des Privatrechtsverkehrs

Grundlage für den Privatrechtsverkehr ist die grundbuchrechtliche Bu-
chungseinheit Grundstück. Dieses ist aber nur durch die katasterrechtliche 
Komponente Flurstück/Flurstücke hinsichtlich der genauen Lage, Größe 
und Geometrie für den Rechtsverkehr inhaltlich hinreichend bestimmbar. 
Diese Bestimmbarkeit würde entfallen, wenn ein Flurstück im Sinne des 
Liegenschaftskatasters sich auf mehr als ein Grundstück im grundbuch-
rechtlichen Sinne erstrecken würde. Damit würde Verwirrung über die 
Reichweite des Grundeigentums entstehen, weil dann die genaue Abmes-
sung des jeweiligen Grundbuchgrundstücks unklar wäre.16

Besteht das Grundstück – wie im Regelfall – nur aus einem Flurstück, 
kann eine Teilfläche eines Grundstücks nur dann rechtliche Selbstständig-
keit erlangen, wenn sie amtlich vermessen wird, aus ihr ein eigenes Flur-
stück mit eigener Flurstücknummer im Liegenschaftskataster gebildet wird 
und für sie zudem ein eigenes Grundbuchblatt angelegt wird.17

Vorgänge innerhalb des Liegenschaftskatasters, wie z. B. eine Flurstücks-
zerlegung, entfalten isoliert keine materiell-rechtliche Wirkung.18 Insbeson-
dere bewirkt eine Flurstückszerlegung noch keine materiell-rechtliche Ver-
selbstständigung von Teilflächen des einheitlichen Grundstücks.19

2.6.   Flurstückszerlegung/Zuflurstück/Flurstücksverschmelzung

Die Festlegung neuer Flurstücksgrenzen im Sinne des § 5 Abs. 2 Vermes-
sungsgesetz für Baden-Württemberg erfolgt in erster Linie durch Flurstücks
zerlegungen und Flurstücksverschmelzungen.20

Bei Flurstückszerlegungen wird ein bislang selbstständiges Flurstück im 
Sinne des Liegenschaftskatasters in mehrere Flurstücke oder Zuflurstücke 
aufgespalten, die sich ihrerseits katasterrechtlich verselbstständigen.21 Von 
Zuflurstücken spricht man, wenn durch Zerlegung entstandene Flurstücke 
nur vorübergehend verselbstständigt werden und im selben Fortführungs-

16 Vgl. VG Düsseldorf, Urteile vom 30.04.2009, 4 K 8518/08 und vom 16.01.2006, 4 K 3308/05.
17 Vgl. OLG München, Beschluss vom 01.03.2013, 34 Wx 377/12.
18 Vgl. OLG München, Beschluss vom 09.03.2015, 34 Wx 39/14; Strobel, Vermessungsrecht 

für Baden-Württemberg § 5a RN 75.
19 Vgl. OLG München, Beschluss vom 09.03.2015, 34 Wx 39/14.
20 Daneben können sich Flurstücksgrenzen vor allem auch durch Baulandumlegungen 

(§§ 45 ff. BauGB) oder Flurbereinigungsverfahren verändern.
21 Vgl. Strobel, Vermessungsrecht für Baden-Württemberg, § 5a RN 74.
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nachweis/Veränderungsnachweis, in dem sie entstehen, mit anderen Flur-
stücken oder Zuflurstücken verschmolzen werden.22

Da die Zerlegung die Voraussetzung für die Teilung eines Grundstücks 
oder die Abschreibung eines Grundstücksteils ist23 (sofern ein Grundstück 
nicht bereits aus mehreren Flurstücken besteht), hat der am Flurstück Be-
rechtigte grundsätzlich einen Rechtsanspruch gegenüber der amtlichen 
Vermessung auf Durchführung der Zerlegung.24

Bei Flurstücksverschmelzungen werden zwei oder mehrere bislang katas-
terrechtlich selbstständige Flurstücke zu einem Flurstück im katasterrecht-
lichen Sinne zusammengefasst.25

2.7.   Gebäudeeinmessung/amtliche Grenzfeststellungen

Zu den bedeutsamen Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens zählen 
weiterhin die Aufnahme neu erstellter oder in ihrem Umfang veränderter 
Gebäude (Gebäudeeinmessungen oder Gebäudeaufnahmen)26 sowie die 
amtlichen Grenzfeststellungen.27

3.   Verhältnis der amtlichen Vermessung zu privatrechtlichen 
 vermessungstechnischen Leistungen (Ingenieurvermessungen)

3.1.   Abgrenzung

In der Praxis gibt es neben den genannten hoheitlichen Vermessungsleis-
tungen auch zahlreiche andere bedeutsame vermessungstechnische Leis-
tungen, die regelmäßig in Anspruch genommen werden. In Abgrenzung 
von der hoheitlichen oder amtlichen Vermessung spricht man insoweit von 
„Ingenieurvermessung“. Während die hoheitlichen Vermessungsleistun-
gen aus den Vermessungsgesetzen der Länder und den einschlägigen Ge-
bührenverordnungen erkennbar sind, zählen die sonstigen vermessungs-
technischen Leistungen zu dem Bereich der Ingenieurvermessungen.28

22 Strobel, Vermessungsrecht für Baden-Württemberg, § 4 RN 17.
23 Dabei ist es unerheblich, ob die neuen Flurstücksgrenzen abgemarkt werden oder nicht, 

vgl. OLG München, Beschluss vom 24.07.2009, 34 Wx 27/09.
24 Vgl. Strobel, Vermessungsrecht für Baden-Württemberg, § 5a RN 76.
25 Vgl. Strobel, Vermessungsrecht für Baden-Württemberg, § 5a RN 74.
26 Vgl. etwa § 5 Abs. 2 S. 2 Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg, siehe hierzu Ausfüh-

rungen unter D, IV, 9.3–9.5.
27 Vgl. § 5 Abs. 3 Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg, siehe hierzu Ausführungen 

unter B, II, 3.
28 Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 18.05.2016, 

OVG 11 L 23.14 sind auch geltend gemachte Schadensersatzansprüche gegen einen Öffent-
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Insbesondere zählen hierzu die bei der Realisierung eines privaten Bau-
vorhabens – wie etwa dem Bau eines Einfamilienhauses – notwendigen 
vermessungstechnischen Arbeiten, wie bspw. die Geländeaufnahme oder 
die Absteckung des Bauvorhabens. Die Erstellung eines Lageplans, der 
nach bauordnungsrechtlichen Bestimmungen verpflichtender Bestandteil 
eines Bauantrages ist,29 ist hingegen als hoheitliche Tätigkeit einzustufen, 
mit der Folge, dass bei Pflichtverletzungen Amtshaftungsansprüche gemäß 
§ 839 BGB einschlägig sein können.30

Nachdem der Bundesgerichtshof im Beschluss vom 29.12.2012 für das 
Land Berlin entschieden hatte, dass die Lageplanerstellung und die Gebäude-
einmessung privatrechtlicher Natur seien,31 hat er im Urteil vom 07.09.2017 
nunmehr klargestellt, dass dies jedenfalls nicht für die Lagepläne gilt, die 
gemäß § 3 Abs. 2 bis 6 der Verordnung über Bauvorlagen, bautechnische 
Nachweise und das Verfahren im Einzelnen vom 19. Oktober 2006,32 für die 
Beurteilung von Bauvorhaben oder die Bearbeitung eines Bauantrages bei der 
Bauaufsichtsbehörde einzureichen sind.33 Der BGH führt in dieser Entschei-
dung aus, dass die Abgrenzung von hoheitlicher und privatrechtlicher Tätig-
keit sich danach richtet, ob es um die Erstellung eines einfachen bzw. nicht 
amtlichen Lageplans (dann privatrechtliche Tätigkeit) oder um einen amtli-
chen Lageplan (dann hoheitliche Tätigkeit) geht. Für das nordrhein-westfäli-
sche Recht stellt der BGH dabei auf die Legaldefinition des Lageplans in § 3 
Abs. 3 BauPrüfVO NRW ab (hoheitliche Tätigkeit), während der einfache La-
geplan nach § 3 Abs. 1 BauPrüfVO NRW als nicht hoheitliche Tätigkeit zu 
qualifizieren ist.

lich bestellten Vermessungsingenieur aus einem (Rahmen)-Werkvertrag zur Durchführung 
eines Bodenordnungsverfahrens nach dem Gesetz über die strukturelle Anpassung der 
Landwirtschaft an die soziale und ökologische Landwirtschaft in der Deutschen Demokrati-
schen Republik (LwAnpG) dem Verwaltungsrechtsweg unterworfen, da die Durchführung 
der Arbeiten mit hoheitlichen Tätigkeiten verbunden ist und damit die Beleihung des 
Dienstleistenden mit hoheitlichen Befugnissen voraussetzt.

29 Vgl. etwa § 2 Abs. 1 der Verfahrensordnung zur Landesbauordnung (LBOVVO) Baden-
Württemberg oder § 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 der Verordnung über bautechnische Prüfun-
gen (BauPrüfVO NRW).

30 Vgl. OLG Brandenburg, Urteil vom 07.03.2019, 12 U 157/17 bezogen auf den amtlichen 
Lageplan gemäß § 7 Abs. 3 BbgBauVorlV; VG Minden, Urteil vom 15.06.2016, 3 K 1460/15, 
wonach die Erstellung eines amtlichen Lageplans, der einem Antrag auf Genehmigung 
einer Grundstücksteilung nach § 8 BauO NRW beizufügen ist, eine öffentlich-rechtliche 
Tätigkeit darstellt und dementsprechend gemäß Tarifstelle Ziffer 3.1 VermWertGebT als 
hoheitliche Gebühr vom Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur geltend gemacht wer-
den kann.

31 Vgl. BGH, Beschluss vom 29.11.2012, III ZR 21/12.
32 Aufgehoben mit Ablauf des 30.11.2017.
33 Vgl. BGH, Urteil vom 07.09.2017, III ZR 618/16.
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Bei der Abgrenzung zwischen hoheitlicher und privater Natur der Tätig-
keit des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs ist zu beachten, dass 
sich der öffentlich-rechtlich geprägte Charakter der Tätigkeit eines Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieurs auf die staatlichen Aufgaben und 
Kompetenzen beschränkt, die der Staat als ihrer Natur nach zu seinem öf-
fentlich-rechtlichen Aufgabenbereich gehörend an den Öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieur delegiert hat.34

Amtliche Vermessungsleistungen werden nach den amtlichen Gebühren-
sätzen abgerechnet, während Ingenieurvermessungen nach Maßgabe des 
unverbindlichen Teils der Honorarordnung für Architekten (HOAI) vergü-
tet werden.35

3.2.   Berechtigung zur Durchführung amtlicher Vermessungen

Amtliche Vermessungen dürfen nur von den Vermessungsbehörden oder 
von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren durchgeführt werden.36

3.3.   Keine amtliche Grenzfeststellung durch private Vermessungsbüros

Ein privates Vermessungsbüro ist nicht befugt, amtliche Vermessungsleis
tungen durchzuführen. Insbesondere kann ein privates Vermessungsbüro 
keine amtliche Grenzfeststellung vornehmen. Ein privates Vermessungsbü-
ro ist zwar berechtigt, einem Auftraggeber den Grenzverlauf aufzuzeigen. 
Dies geschieht aber nicht durch amtliche Grenzzeichen37 sondern ist auf 
andere Art und Weise vorzunehmen, wie bspw. durch das Einschlagen von 
Holzpflöcken oder durch die Verwendung von wetterresistentem Spray.

Dabei ist zu beachten, dass diese Vermessungen keinerlei amtliche Wir-
kung entfalten. Insbesondere wird hierdurch nicht der Grenzverlauf gegen-
über dem Nachbargrundstück rechtsverbindlich festgestellt. Dementspre-
chend ist ein privates Vermessungsbüro bei der nicht amtlichen Bestim-
mung der Grenze auch nicht an die amtlichen Gebührensätze gebunden.

34 Vgl. BGH, Urteile vom 07.09.2017, III ZR 618/16 und vom 14.01.1993, I ZB 24/91 sowie 
Beschluss vom 29.11.2012, III ZR 21/12.

35 Vgl. Ziffer 1.4 der Anlage 1 zu § 3 HOAI. Damit sind ingenieurvermessungstechnische 
Leistungen im Grundsatz frei verhandelbar und die Sätze nach HOAI unverbindliche 
Richtwerte.

36 Insoweit ist der Rechtsträger der Vermessungsbehörde als Hoheitsbetrieb im Sinne des § 4 
Abs. 5 Körperschaftsteuergesetz auch kein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Körper-
schaftsteuergesetzes, vgl. Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 05.06.2003, 15 K 1986/00 K, F.

37 Vgl.VG Potsdam, Urteil vom 26.02.2020, 14 K 266/18, das Grenzsteine, Eisenrohre, Eisen-
bolzen usw. als amtliche Grenzzeichen benennt.
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Die Festlegung einer Grenze durch ein privates Vermessungsbüro kann 
jedoch insoweit rechtlich relevant werden, als bei einer auf diese Vermes-
sung gestützten Grenzbebauung im Falle eines Überbaus der Vorwurf gro-
ber Fahrlässigkeit im Sinne des § 912 Abs. 1 BGB gegenüber dem Überbau-
enden entfallen kann.38

3.4.   Ingenieurvermessungen durch private Vermessungsbüros oder 
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Ingenieurvermessungen werden von privaten Vermessungsbüros durchge-
führt. Daneben können auch Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 
private Ingenieurvermessungen durchführen, sind dabei jedoch rein privat-
rechtlich tätig.39

Unzulässig wird die Ingenieurvermessung durch den Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur erst dann, wenn hierdurch die ordnungsgemäße Er-
füllung seiner Amtspflichten als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
nicht mehr gewährleistet ist.40 Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, 
wenn die Ingenieurvermessung den Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieur zeitlich derart in Anspruch nimmt, dass er nicht mehr in der Lage ist, 
Aufträge zur Durchführung amtlicher Vermessungen zeitnah zu erfüllen.41

3.5.   Ingenieurvermessungen durch juristische Personen  
des öffentlichen Rechts

Auch juristische Personen des öffentlichen Rechts sind berechtigt, private 
ingenieurtechnische Vermessungsleistungen anzubieten. Dies gilt nach 
einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs selbst dann, wenn die juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts nach steuerrechtlichen Bestimmungen 
von der Erhebung der Umsatzsteuer befreit ist.42

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs stellen steuerrechtliche Vor-
schriften grundsätzlich keine Marktverhaltensregeln dar, sodass auch unter 

38 Siehe hierzu Ausführungen unter C, II, 3, 7.1.1. 
39 Vgl. BGH, Urteil vom 07.09.2017, III ZR 618/16 und Beschluss vom 29.11.2012, III ZR 21/12; 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 02.12.2003, I-21 W 45/03.
40 Vgl. BGH, Urteil vom 07.09.2017, III ZR 618/16.
41 Dementsprechend bestimmt etwa § 2 Abs. 2 ÖBVIG NRW, dass die Ausführung von Amts-

handlungen überwiegen soll und nicht durch andere Tätigkeiten beeinträchtigt werden 
darf.

42 Vgl. BGH, Urteil vom 10.06.2010, I ZR 96/08, bezogen auf einen in Baden-Württemberg 
gelegenen Landkreis, der mangels Umsatz nach den einschlägigen steuerrechtlichen Vor-
schriften von der Erhebung der Umsatzsteuerpflicht befreit war.
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Berücksichtigung des Vorsprungsgedankens hieraus kein wettbewerbsrecht-
lich unlauteres Verhalten erkannt werden kann.43

4.   Zuständigkeiten im amtlichen Vermessungswesen

4.1.   Zuständigkeiten der unteren Vermessungsbehörden und  
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieure

Amtliche Vermessungen können nur von den hierzu befugten Stellen aus-
geführt werden. In Baden-Württemberg werden diese Stellen nach Maßgabe 
der §§ 7, 8, 12 Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg bestimmt. Da-
nach werden Liegenschaftsvermessungen von der unteren Vermessungsbe-
hörde oder von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren erledigt.44

Die Rücknahme einer von einem zwischenzeitlich aus dem Amt ausge-
schiedenen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur vorgenommenen 
amtlichen Vermessung muss nicht von der unteren Vermessungsbehörde 
vorgenommen werden, sondern kann auch durch einen anderen Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur erfolgen.45

Ein weiteres mögliches Aufgabenfeld des Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurs ergibt sich aus § 46 Abs. 4 S. 3 Baugesetzbuch. Danach 
können Gemeinden die Vorbereitung der im Umlegungsverfahren zu tref-
fenden Entscheidungen sowie die zur Durchführung der Umlegung erfor-
derlichen vermessungs- und katastertechnischen Aufgaben Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren übertragen. Ein Öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur kann hieraus jedoch keinen subjektiven Rechtsanspruch 
ableiten, da die Norm eine reine Verfahrensvorschrift ohne Drittschutz für 
die lediglich reflexartig begünstigten Öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieure darstellt.46

43 Vgl. BGH, Urteil vom 10.06.2010, I ZR 96/08. Den Wettbewerbern steht es nach dieser Ent-
scheidung des BGH unter Verweis auf eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs, BFH, 
NVwZ 2007, 854, umgekehrt jedoch frei, ggf. unter Beschreitung des finanzgerichtlichen 
Rechtswegs auf eine gleichmäßige Besteuerung aller Wettbewerber hinzuwirken.

44 Weil Gebäudeaufnahmen von Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und von der 
unteren Vermessungsbehörde durchgeführt werden können, wurde in Baden-Württemberg 
ein Gebäudeeinmessungsregister erstellt, in dem beabsichtigte oder bereits durchgeführte 
Gebäudeaufnahmen vermerkt werden können, um dadurch Mehrfachankündigungen bzw. 
Mehrfachaufnahmen zu verhindern.

45 Vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 14.10.2010, 2 L 139/09.
46 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 21.06.2002, 4 BN 26.02.
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In Baden-Württemberg sind Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 
zudem Sachverständige im Hinblick auf die Erstellung des Lageplans.47

4.2.   Untere Vermessungsbehörden in Baden-Württemberg

Untere Vermessungsbehörden sind in Baden-Württemberg gemäß § 7 Abs. 2 
Nr. 3 Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 15 
Landesverwaltungsgesetz in den Landkreisen die Landratsämter und in den 
Stadtkreisen die Gemeinden selbst.

In Baden-Württemberg haben zudem zahlreiche Gemeinden von der 
Möglichkeit des § 10 Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg Gebrauch 
gemacht, wonach einer Gemeinde auf ihren Antrag von der obersten Ver-
messungsbehörde48 die Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde für ihr 
Hoheitsgebiet übertragen werden können. Eine solche Gemeinde gilt gemäß 
§ 10 Abs. 2 Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg als untere Vermes-
sungsbehörde, die insoweit der Fachaufsicht der oberen Vermessungsbe-
hörde49 untersteht.

4.3.   Ausschließliche Zuständigkeiten Öffentlich bestellter 
 Vermessungsingenieure

In Baden-Württemberg wurde durch das Gesetz zur Änderung des Vermes-
sungsgesetzes und anderer Gesetze vom 30.11.2010 im Hinblick auf die Be-
strebungen zur Stärkung des ÖbVI-Anteils an Liegenschaftsvermessungen 
der neue § 8 Vermessungsgesetz eingeführt.

Danach dürfen ab dem 01.07.2011 Katastervermessungen zur Festlegung 
neuer Flurstücksgrenzen (Zerlegungen, Verschmelzungen) nur noch von 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren durchgeführt werden. Aus-
nahmen sind lediglich nach Maßgabe des § 8 Abs. 2 S. 2 Vermessungsgesetz 
für Baden-Württemberg zulässig.

Gemäß § 8 Abs. 2 S. 2 Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg dürfen 
die unteren Vermessungsbehörden Katastervermessungen zur Festlegung 
neuer Flurstücksgrenzen in den dort genannten Fällen noch ausführen. 

47 Vgl. § 5 Abs. 2 Nr. 3 der Verordnung der Landesregierung, des Ministeriums für Verkehr 
und Infrastruktur und des Umweltministeriums über das baurechtliche Verfahren (Verfah-
rensverordnung zur Landesbauordnung – LBOVVO); In anderen Bundesländern gelten 
vergleichbare Bestimmungen, vgl. etwa § 3 Abs. 3 der nordrhein-westfälischen Verordnung 
über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO).

48 Seit 21.12.2021: Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen, vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 1 
VermG Baden-Württemberg.

49 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 2 VermG Baden-
Württemberg.


